
An die 

Bezirkshauptmannschaft Schwaz 

Ref. Verkehr - Sicherheit 

Franz-Josef-Straße 25 

6130 Schwaz

Aktenvermerk gemäß § 44 StVO

Datum der Verordnung

Geschäftszahl

In Bezugnahme auf die oa. Verordnung wird mitgeteilt, dass die

Verkehrszeichen Bodenmarkierungen

am ................................ um ...............................

von der Gemeinde ........................................

Baubezirksamt/Straßenmeisterei .........................................

..................................................

aufgestellt/angebracht entfernt

wurden. (Zutreffendes bitte ankreuzen x!) 

Die Straßenverkehrszeichen wurden entsprechend der angeführten Verordnung aufgestellt bzw. entsprechen den Best- 

immungen der Straßenverkehrszeichenverordnung/die Bodenmarkierungen der Bodenmarkierungsverordnung in der 

derzeit gültigen Fassung. Die Bestimmungen der §§ 48 bis 54 der Straßenverkehrsord nung 1960 wurden bei der Auf- 

stellung der Straßenverkehrszeichen eingehalten. 

Hinweis: Der Aktenvermerk ist eine öffentliche Urkunde , die über ihren Inhalt vollen Beweis macht.

verantwortliche Person

.............................................. 

Unterschrift

Weiters sind folgende Beilagen anzuschließen: 

Foto(s) der oa. Verkehrsregelung(en)
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